
*  WBK = Waffenbesitzkarte   ** EFP = Europäischer Feuerwaffenpass  

 

Anzeige über den Erwerb von Schusswaffen 
 
 
 
An die 
Stadt Springe 
- Fachdienst Ordnung und Verkehr - 
Auf dem Burghof 1 
31832 Springe 

A n z e i g e  ü b e r  
 den Erwerb von Schusswaffen aufgrund einer Waffenbe-

sitzkarte  
 den Erwerb von Langwaffen aufgrund eines Jagdscheines  

 Zutreffendes bitte jeweils ankreuzen! 
 
 
 

����Bitte beachten Sie zunächst die Hinweise auf der Rückseite!  

1111   Ich habe aufgrund der anliegenden WBK*  Nr.: 2222   Ich habe aufgrund meines Jahresjagdscheines  

   Nummer: ausgestellt von: 

die unter B aufgeführte/n 
Schusswaffe/n erworben  

gültig bis: 

und bitte um Eintragung in 
die beigefügte WBK*  

Nr.: 

 die unter B aufgeführte/n Schusswaffe/n erworben und 
bitte um Eintragung bzw. Absiegelung. 

       
 
           Darüber hinaus bitte ich um Eintragung der Waffe in 

                den beigefügten EFP **  Nr.: 
 

 eine neue WBK* 
den beigefügten EFP**  

Nr.: 
   Ich besitze bereits Schusswaffen:  Ja  Nein 

 

 

���� Bitte tragen Sie hier Ihre persönlichen Daten ein: 

Name, Vorname: Geburtsname: 

Straße, Hausnummer: Telefon: 

Plz, Ort: 

Geburtsdatum: Geburtsort: 

 

���� Bitte geben Sie hier die Waffendaten ein:  
         Bei Erwerb von Wechselläufen / -systemen bitte die dazugehörige Basiswaffe angeben! 
 

Art der Schusswaffe: Kaliber: Hersteller: Waffennummer: 

    

    

    

 

���� Bitte tragen Sie hier ein, von wem Sie die Waffe/n erworben haben:  
Name, Vorname: 

 Privat  Händler 

Straße, Hausnummer:  
Datum des Erwerbs:  

 Plz, Ort: 

 
 

 
                                                                                                                                                                        Bitte wenden 

B 

A

C 



 

����Körperliche und geistige Eignung 

 
 
Datum: 
 
 

Unterschrift: 

 
 

 

 
Hinweise: 

 
 

zu 1:  Haben Sie aufgrund einer gelben, roten WBK* oder aufgrund eines Voreintrages in 
             einer grünen WBK* eine Waffe erworben? Dann wählen Sie bitte Möglichkeit 1.    
             (Meldefrist - 2 Wochen!) 

zu 2:  Haben Sie aufgrund eines gültigen Jagdscheins eine Schusswaffe mit einer Länge  
              von mehr als 60 cm erworben? Dann wählen Sie bitte Möglichkeit 2.     
             (Meldefrist – 2 Wochen!) 
              Vergessen Sie bitte nicht anzugeben, ob Sie eine neue WBK* ausgestellt bekommen möchten  
              oder ob die Schusswaffe in eine bereits vorhandene WBK* eingetragen werden soll. 
              Falls die Waffe auch in einen bereits vorhandenen EFP** eingetragen werden soll, vermerken Sie dies   
              bitte entsprechend. 

 
 

Zur Vermeidung von Verzögerungen bei der Bearbeitung Ihres Antrages geben Sie bitte 
 
bei A  Ihre vollständigen persönlichen Daten an. 
bei B  die vollständigen Daten der Schusswaffe, insbesondere die Herstellungsnummer (alle Buchstaben und  
              Ziffern), an. 
              Bei Langwaffen mit unterschiedlichen Kalibern (z.B. Büchsflinte, Drilling) sind alle Kaliber anzugeben.   
              Zur Sicherheit der Angaben verwenden Sie bitte die Daten, die auf der Schusswaffe eingestanzt sind. 
bei C  unbedingt den genauen Namen und die genaue Anschrift des Überlassers an  
              und ob es sich um einen Händler oder eine Privatperson handelt, da die jeweils zuständige (Waffen-)    
              Behörde über den Erwerb / die Überlassung der Waffe von mir informiert werden muss.  
              Wichtig ist auch das genaue Erwerbsdatum. 
 D  Haben Sie an das Datum der Antragstellung und Ihre Unterschrift gedacht? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Springe 
Fachdienst Ordnung und Verkehr 
Auf dem Burghof 1 
31832 Springe  

Die Sprechzeiten 
Montag - Freitag 8:00 – 12:00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Die Bankverbindungen 
Sparkasse Hannover 
Volksbank eG 
Dresdner Bank Springe 
Postbank 

 
(250 501 80) Nr. 3001 000 029 
(251 933 31) Nr. 810 160 400 
(250 800 20) Nr. 142 100 100 
(250 100 30) Nr. 9555- 305 

 

Körperliche und geistige Mängel (z.B. schwere Formen von Sehschwäche - Angabe der Dioptrie links / rechts), 
Fahruntüchtigkeit, Nachtblindheit, Hirnverletzungen, schwere Herz- und Kreislauferkrankungen, Zuckerkrank-
heit, Anfallsleiden, Geisteskrankheit, Alkohol-, Arznei- oder Drogenmissbrauch, Schwerhörigkeit, Taubheit, 
Amputation, Lähmungen usw.) habe ich bzw. hatte ich 
 

  keine 
 

  folgende:  
 

 
 
 

D 


